
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/9/22 11Os118/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1982

Norm

StGB §289

Rechtssatz

Durch eine falsche Beweisaussage vor einem ein Bezirkspolizeikommissariat repräsentierenden Organ wird das

vergehen nach dem § 289 StGB verwirklicht; darauf, welcher Organwalter die Vernehmung durchführt und welche

dienstrechtliche Stellung er bekleidet, kommt es nicht an.
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